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EDITORIAL

Liebe Leserin, Lieber Leser
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Spätestens seit den viel beachteten Beiträgen in der Fachzeitschrift Nature aus den

Jahren 2007 und 2008 und dem Memorandum in GEHIRN&GEIST von November 2009
wird das Thema «Neuro-Enhancer» auch im deutschsprachigen Raum diskutiert.
Gerade in den Massenmedien werden aber die Verbreitung und Wirksamkeit dieser

Substanzen, die eine gesteigerte geistige Leistungsfähigkeit und bessere

Gedächtnisleistungen bei gesunden Menschen versprechen, oft übertrieben
dargestellt. Synonym verwendete Begriffe sind je nach Fokus auch «Gehirndoping»,
«Brain-Booster» oder «Smart Drugs».

Diese bisher wohl interdisziplinärste Ausgabe des SuchtMagazin reflektiert aus
verschiedensten Fachrichtungen den Stand des Diskurses. Nebst den

neurophysiologischen Wirkungsweisen und der Pharmakologie der Substanzen stehen
auch oder gerade gesellschaftliche und ethische Fragen sowie die rechtliche Situation
im Vordergrund. Die Beiträge zeigen dabei auch, dass man hier noch am Anfang steht.
So fehlt z.B. eine explizite Zuordnung, welche Enhancer unter das Heilmittelgesetz
und welche unter das Lebensmittelgesetz fallen. Doch genau davon hängt die Art und
Weise des Umgangs mit diesen Substanzen entscheidend ab.

Zudem haben wir einen Autor, der sich sowohl im (populär-)wissenschaftlichen als

auch im massenmedialen Diskurs auskennt, gebeten, einen Kommentar zu den
Artikeln dieser Ausgabe zu schreiben. Stephan Schleim verortet diese im aktuellen
Fachdiskurs und reflektiert sie mit massenmedialen Darstellungen des

Neuro-Enhancements. Zudem geht er auf wesentliche Aussagen in den Beiträgen ein,

resp. fasst er diese nochmals pointiert zusammen. Sie haben somit die Wahl, ob Sie

das Heft von hinten oder von vorne zu lesen beginnen.

Das frühe Stadium der Diskussion um Neuro-Enhancer widerspiegelt sich auch auf der

politischen Ebene. So wird z.B. aktuell vom Bund ein Leitbild für eine alle Suchtformen
umfassende Suchtpolitik entwickelt, welches auch das Neuro-Enhancement
thematisiert. Bevor an die Entwicklung einer wirksamen Prävention oder Therapie zu
denken ist, stehen also noch Grundlagenarbeiten im Vordergrund.

Letztlich geht es in der ganzen Diskussion auch um eine Grundsatzfrage, die uns alle

angeht: Wollen wir in einer Gesellschaf leben, in der es anscheinend für viele
Menschen notwendig wird, ihre Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Substanzen künstlich
zu steigern?

Auch zu dieser Ausgabe werden wir auf Infoset - der Schweizerischen
Online-Plattform für die Suchtarbeit - wieder eine Seite des Monats zum Thema
aufschalten (www.infoset.ch).

Marcel Krebs
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